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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1962

Norm

AHG §8

Rechtssatz

Enthält das Au0orderungsschreiben das Begehren, einen Schadenersatzanspruch in bestimmter Höhe anzuerkennen,

dann deckt dies ein Klagebegehren auf Feststellung der Ersatzpflicht bezüglich dieses Betrages.
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